
Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen der Firma 
ENERPIPE GmbH

1 Anwendungsbereich
1.1 Für Verträge mit der Firma ENERPIPE GmbH gelten ausschließlich diese 

Geschäftsbedingungen. Abweichenden Regelungen wird widersprochen. Andere 
als die hierin enthaltenen Regelungen werden nur mit unserer ausdrücklichen 
Anerkennung wirksam.

1.2 Mit der Erteilung des Auftrages, spätestens mit der Entgegennahme der Ware 
erkennt der Käufer unsere Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen an. 
Abweichende Bedingungen des Käufers, die wir nicht ausdrücklich schriftlich 
anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich 
widersprechen.

1.3 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für zukünftige 
Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart 
werden.

1.4 Mündliche Nebenabreden sollen schriftlich dokumentiert werden. Änderungen der 
Bedingungen, einschließlich dieser Bestätigungsklausel, sowie die Vereinbarung 
von Lieferterminen oder -fristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart 
werden können, bedürfen der Bestätigung durch die Firma ENERPIPE GmbH.

2 Angebote, Leistungs- und Lieferungspflicht
2.1 Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich eine 

verbindliche Zusicherung erfolgte. Bestellungen sind nur verbindlich, wenn wir sie 
bestätigen oder wenn wir ihnen durch Zusendung der Waren nachkommen.

2.2 Der Vertrag kommt zustande aufgrund der Bestellung des Kunden durch Ausfüllen 
und Bestätigen des Bestellformulars einerseits und Bestätigung oder Ausführung 
der Bestellung durch die Firma ENERPIPE GmbH.

2.3 Das Einhalten einer Lieferfrist ist immer von der rechtzeitigen Selbstbelieferung 
abhängig. Hängt die Liefermöglichkeit von der Belieferung durch einen 
Vorlieferanten ab und scheitert diese Belieferung aus Gründen, die wir nicht zu 
vertreten haben, so sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Dem Kunden 
steht ein Recht auf Schadensersatz aus diesem Grunde dann nicht zu. 

2.4 Gleiches gilt, wenn aufgrund von höherer Gewalt oder anderen Ereignissen die 
Lieferung wesentlich erschwert oder unmöglich wird und wir dies nicht zu vertreten 
haben. Zu solchen Ereignissen zählen insbesondere: Feuer, Überschwemmung, 
Arbeitskampf, Betriebsstörungen, Streik und behördliche Anordnungen, die nicht 
unserem Betriebsrisiko zuzurechnen sind. Der Kunde wird in den genannten Fällen 
unverzüglich über die fehlende Liefermöglichkeit unterrichtet und eine bereits 
erbrachte Leistung wird unverzüglich erstattet.

2.5 Ersatzlieferungen sind zulässig, wenn ein bestimmter Artikel nicht lieferbar ist. 
Die Firma ENERPIPE GmbH sendet dann eine qualitativ und preislich gleichwertige 
Ware als Ersatz zu. 

2.6 Wir sind zu Teillieferungen und bei entsprechender vorheriger Information auch zu 
vorzeitiger Lieferung berechtigt.

2.7 Bestellt der Käufer Ware auf Abruf, so gilt der Abruf spätestens sechs Monate nach 
der Bestellung als erfolgt, es sei denn, es ist schriftlich eine andere Vereinbarung 
getroffen worden.

2.8 Die Abfertigung aller von uns zum Versand kommenden Güter erfolgt auf 
Rechnung und Gefahr des Kunden. Eine Transportversicherung wird nur 
auf ausdrückliche Weisung und auf Kosten des Kunden abgeschlossen. Bei 
beschädigten bzw. unvollständigen Warensendungen ist sofort nach Empfang 
eine Tatbestandsaufnahme zu veranlassen. Mit der Übergabe der Ware an die mit 
der Beförderung Beauftragten, spätestens jedoch mit dem Verlassen unseres 
Werkes, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs auf den Kunden über. Dies gilt 
auch, wenn und soweit der Versand mit unseren eigenen Transportmitteln erfolgt. 
Verzögert sich der Versand durch Verschulden des Kunden oder durch Unterbleiben 
einer von ihm zu erbringenden Mitwirkungshandlung, geht die Gefahr bereits 
am Tage der Mitteilung der Versandbereitschaft auf den Kunden über. Wir sind 
berechtigt, die Ware auf Kosten und Gefahr des Kunden einzulagern bzw. eigene 
Lagerkosten zu berechnen. Versandvorschriften des Kunden sind nur verbindlich, 
wenn sie schriftlich vereinbart wurden. Andernfalls liefern wir nach unserem besten 
Ermessen und unter Ausschluss jeglicher Haftung für die Wahl der Versandart. 
Mehrkosten für eine vom Käufer verlangte beschleunigte Beförderung oder für eine 
andere Versandart oder die Benutzung anderer Beförderungsmittel werden durch 
Nachnahme erhoben oder dem Käufer berechnet.

2.9 Begründete Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Käufers berechtigen uns, vom 
Käufer für unsere Lieferungen Sicherheit oder Vorkasse zu verlangen oder vom 
Vertrag zurückzutreten. Schadensersatzansprüche des Käufers sind in diesen 
Fällen ausgeschlossen.

2.10 Knicke, Falten oder andere optische Mäkel, welche an unseren Nahwärmerohren 
sichtbar sein können, sind kein Anlass zur Reklamation. Diese Mäkel sind rein 
optischer Natur und haben keinen Einfluss auf die technische Verwendung des 
Produktes selbst.

3 Preise und Zahlungsbedingungen
3.1 Listen- und Angebotspreise sind freibleibend und unverbindlich, sofern nicht eine 

bestimmte Geltungsdauer schriftlich vereinbart ist. Alle Preise verstehen sich in 
EURO ab Werk ohne Verpackung, Verladung, Fracht und Montage zuzüglich der 
jeweils geltenden Mehrwertsteuer.

3.2 Wir liefern gegen Vorkasse, Nachnahme oder Rechnung. Vorauszahlungen oder 
Aufträge zur Abbuchung von Kreditkarten werden bei der Rechnungsstellung 
berücksichtigt. Bei Lieferung gegen Rechnung sind alle Rechnungsbeträge 
spätestens mit Auslieferung der Ware fällig und spätestens 30 Tage nach diesem 
Zeitpunkt und Zugang der Rechnung zu zahlen.

3.3 Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung
3.4 Befindet sich der Kunde bei Zahlungen gegen Rechnung nach 30 Tagen mit 

der Zahlung im Verzug, so muss er Verzugszinsen in Höhe von 9 % über dem 
Basiszinssatz zahlen, wenn weder der Kunde noch Firma ENERPIPE GmbH einen 
niedrigeren bzw. höheren Schaden nachweisen. Die Verzugszinsen fallen bei 
Überschreitung des Zahlungsziels auch ohne Mahnung an.

3.5 Bei Überschreiten des Zahlungsziels tritt Verzug ohne vorherige Mahnung ein. Der 
Käufer kommt ebenfalls in Verzug, wenn er auf eine Mahnung, die nach Eintritt der 
Fälligkeit des Kaufpreises erfolgt, nicht zahlt.

3.6 Etwaige bewilligte Rabatte sowie Frachtvergünstigungen kommen bei gerichtlichen 
oder außergerichtlichen Vergleichsverfahren, Konkurs- oder Zahlungsverzug (§ 286 
BGB) und bei gerichtlichen Betreibungen in Wegfall.

3.7 Wir sind berechtigt, unsere sämtlichen Forderungen an den Käufer zu verrechnen, 
mit allen Forderungen, die der Käufer durch Lieferung oder aus sonstigen 
Rechtsgründen gegen uns hat

4 Eigentumsvorbehalt
4.1 Bei Zahlung gegen Rechnung stehen der Firma ENERPIPE GmbH die im Folgenden 

beschriebenen Sicherungsrechte zu. Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die 

Ware Eigentum der Firma ENERPIPE GmbH. Der Eigentumsvorbehalt erlischt 
mit vollständiger Bezahlung der Ware. Der Kunde ist nicht berechtigt, über die 
Vorbehaltsware zu verfügen. Erlischt unser Vorbehaltseigentum durch Verarbeitung 
der von uns gelieferten Ware (z.B. durch Verbindung mit anderen Sachen), so 
überträgt der Kunde bereits jetzt das Miteigentum an der durch Verbindung 
entstandenen Sache auf die Firma ENERPIPE GmbH. Die Übergabe wird dadurch 
ersetzt, dass der Kunde die durch Verbindung entstandene neue Sache für uns 
unentgeltlich mit verwahrt.

4.2 Der Käufer hat die Vorbehaltsware ausreichend zu kennzeichnen und sie 
angemessen gegen Feuer und Einbruch-Diebstahl zu versichern.

4.3 Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen 
Geschäftsverkehr berechtigt. Eine Verpfändung, Sicherungsübereignung oder ein 
Verleih ist ihm jedoch nicht gestattet. Veräußert der Käufer Vorbehaltsware weiter, 
so tritt er uns bereits jetzt seine künftigen Forderungen aus der Weiterveräußerung 
gegen seine Kunden mit allen Nebenrechten - einschließlich etwaiger 
Saldoforderungen - sicherungshalber ab, ohne dass es noch späterer besonderer 
Erklärungen bedarf. Wir nehmen die Abtretung an.

4.4 Wird die Vorbehaltsware von dem Käufer mit Grundstücken verbunden, so tritt der 
Käufer schon jetzt die daraus entstehende Forderung auf Vergütung in Höhe des 
Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten einschließlich des Rechts auf 
Einräumung einer Sicherungshypothek ab. Die Abtretung hat Vorrang vor sonstigen 
dem Käufer gegenüber seinem Kunden etwa zustehenden Ansprüchen. Wir nehmen 
die Abtretung an.

5 Aufrechnungsverbot und Zurückbehaltungsrechte
5.1 Der Kunde ist nicht berechtigt, mit eigenen Ansprüchen gegen unsere 

Zahlungsansprüche aufzurechnen, es sei denn, die Forderungen des Kunden sind 
unstreitig oder rechtskräftig festgestellt.

5.2 Der Kunde ist nicht berechtigt, unseren Zahlungsansprüchen Rechte auf 
Zurückbehaltung - auch aus Mangelrügen - entgegenzuhalten, es sei denn, sie 
resultieren aus demselben Vertragsverhältnis.

6 Gewährleistung und Mängelrüge
6.1 Offensichtliche Mängel der Lieferung sind unverzüglich nach deren Feststellung, 

spätestens aber nach Ablauf von 2Wochen ab Erhalt, mitzuteilen. Bei nicht 
rechtzeitiger ordnungsgemäßer Mitteilung von Beanstandungen oder Mängelrügen 
sind Mängelansprüche insoweit ausgeschlossen.

6.2 Die Gewährleistung ist bei Beanstandung von Mängeln nach unserer Wahl auf 
Ersatzlieferung oder Nachbesserung beschränkt. Für alle Waren gelten ergänzend 
Garantiebestimmungen, soweit die Waren mit solchen vom Hersteller versehen 
worden sind.

6.3 Schlagen Nachbesserungen oder Ersatzlieferungen nach angemessener Frist fehl, 
kann der Kunde wahlweise Herabsetzung des Kaufpreises oder Rückgängigmachen 
des Vertrags verlangen. Die Frist beträgt mindestens vier Wochen. Nachbesserung 
oder Ersatzlieferung sind fehlgeschlagen, wenn drei Versuche zur Behebung des 
Mangels nicht zum Erfolg geführt haben.

6.4 Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz, z.B. wegen Nichterfüllung, 
Verschulden bei Vertragsschluss, Verletzung vertraglicher Nebenverpflichtungen, 
Mangelfolgeschäden, Schäden aus unerlaubter Handlung und sonstigen 
Rechtsgründen sind ausgeschlossen, es sei denn, wir haften wegen des Fehlens 
einer zugesicherten Eigenschaft oder wegen Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit. 
Dieser Ausschluss gilt nicht für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz.

6.5 Weitere Ansprüche aus Lieferungen, speziell ein Schadensersatzanspruch 
auf Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind 
(Mängelfolgekosten) sind ausgeschlossen; es sei denn dem Lieferer ist Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit zur Last zu legen.

6.6 Eine Gewährleistung bei der Nichteinhaltung der Wasserqualitäten nach VDI 2035 
DIN 12828 ist ausgeschlossen.

6.7 Eine Gewährleistung aus der Beratung wird grundsätzlich ausgeschlossen. Die 
Firma ENERPIPE GmbH gibt Beratung, Dimensionierungen und Messergebnisse 
nur zur ersten Orientierung ab. Planerische Aufgaben eines Planungsbüros werden 
dadurch nicht ersetzt.

7 Haftung
7.1 Für Schäden haften wir - aus welchen Rechtsgründen auch immer - nur a) bei 

Vorsatz, b) bei grober Fahrlässigkeit, c) bei schuldhafter Verletzung von Leben, 
Körper, Gesundheit, d) bei Mängeln, die wir arglistig verschwiegen haben oder 
deren Abwesenheit wir garantiert haben, e) nach den zwingenden Regeln der 
Produkthaftung.

7.2 Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir auch 
bei leichter Fahrlässigkeit, jedoch begrenzt auf den vertragstypischen, 
vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden.

7.3 Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.
8 Warenrückgabe
8.1 Wünscht der Besteller ohne rechtlichen Grund den Rücktritt vom Vertrag und 

erteilen wir hierzu unsere Zustimmung, so berechnen wir dennoch Stornokosten; 
auch bei unserer Zustimmung bleibt uns die Geltendmachung einer Entschädigung 
für entgangenen Gewinn vorbehalten.

8.2 Warenrückgaben, haben originalverpackt und für uns fracht-und spesenfrei an den 
vorherigen Versandort zu erfolgen.

8.3 Bei der Gutschrift von wiederverkaufsfähigen Artikeln erfolgt ein Abzug von 25%; 
Rohre werden generell nicht zurück genommen.

9 Datenschutz und Geheimhaltung
9.1 Sämtliche von Kunden erhobenen persönlichen Daten werden vertraulich 

behandelt. Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten werden gespeichert 
und im erforderlichen Rahmen der Ausführung der Bestellung gegebenenfalls 
an verbundene Unternehmen und Zusteller weitergegeben, bzw. an Banken zur 
Abrechnung.

10 Mitteilungen
10.1 Soweit sich die Vertragspartner per elektronischer Post (E-Mail) verständigen, 

erkennen sie die unbeschränkte Wirksamkeit der auf diesem Wege übermittelten 
Willenserklärungen nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen an.

11 Erfüllungsort
11.1 Als Erfüllungsort für alle beiderseitigen Leistungen aus dem Vertrag wird der 

Firmensitz der Firma ENERPIPE GmbH vereinbart.
11.2 Der Gerichtsstand wird allein am zuständigen Gericht für den Erfüllungsort 

vereinbart, wenn der Kunde zu den Kaufleuten im Sinne des HGB gehört, juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist oder 
keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland hat.

12 Salvatorische Klausel
12.1 Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB nichtig sein oder werden, so bleiben die 

Bedingungen im Übrigen wirksam.


